
96
1656 Juli 12 . A

SCHREIBEN VON LANDSCHREIBER[ADAM] SIGNER AN DIE GESANDTEN
[VON STADT UND AMT ZUG] ZU BADEN

Von Luzern aus sei das Friedensinstrument , um es zu besiegeln,
nach Zug gebracht worden . Da man darin aber Stellen finde , die
im ersten papiernen Instrument fehlten , könne man es nicht be¬
siegeln . Auch darüber , dass bei allen Streitigkeiten die Ent¬
scheidung den Schiedorten zustehen solle , habe man Bedenken.
Zudem seien die Schanzen , vor allem bei Kappel , noch immer
nicht abgetragen . Ferner habe Schwyz , das nach altem Brauch die
Urkunden vor Zug siegeln müsste , dies auch noch nicht getan.
Daher finde man es ratsam , wenn die Gesandten von Luzern das



Instrument nach Baden mitnähmen , damit dort die V kath . Orte

gemeinsam beratschlagten , eventuell Ergänzungen anbrächten und
dann siegeln könnten.

Original
AH 10 , 190 - Blatt 190v leer
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